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Bekanntmachung des Landkreises Harburg 

Genehmigung gemäß § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

zur Errichtung und zum Betrieb von 

vier Windenergieanlagen in der Gemarkung Hollenstedt 

-Windpark Hollenstedt-

Der Windpark Hollenstedt GmbH & Co KG, Alte Holtumer Straße 9, 27283 Verden wurde 

am 09.12.2021 die Genehmigung nach dem BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von 

vier Windenergieanlagen des Typs Vestas V150 erteilt. 

Nachfolgend werden der Genehmigungsgegenstand mit Standort der Anlagen, Aussagen 

zu den Antragsunterlagen, der integrierten Genehmigung, Regelungen zum Erlöschen der 

Genehmigung sowie die Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 10 Absatz 7 und 8 BImSchG und 

gemäß § 27 UVPG i.V.m. § 74 Absatz 4 Satz 2 VwVfG öffentlich bekannt gegeben. Auf die 

in der vollständigen Genehmigung in Abschnitt II aufgeführten Genehmigungsvorbehalte, 

aufschiebende Bedingungen sowie in Abschnitt III aufgeführten Nebenbestimmungen und 

unter Abschnitt VI aufgeführte zusammenfassende Darstellung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen wird hingewiesen. Der vollständige Genehmigungsbescheid 

(einschließlich Begründung) kann in der Zeit vom 

31.12.2021 bis 13.01.2022 (einschließlich) 

unter dem folgenden Link eingesehen werden:  

https://t1p.de/uudc 

Weiterhin liegt der Genehmigungsbescheid (einschließlich Begründung) in dem oben 

genannten Zeitraum auch bei den folgenden Stellen öffentlich aus und kann dort während 

der angegebenen Zeiten von jedermann eingesehen werden: 

Landkreis Harburg 

Kreishaus, Gebäude B, Abteilung Boden/Luft/Wasser, Schloßplatz 6, 21423 Winsen - 

Zimmer B-233 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist die Einsichtnahme in die Genehmigung 

während der Dienststunden nur nach telefonischer Vereinbarung unter 04171/693-9784 

oder 04171-693-7928 möglich. 

Gemeinde Hollenstedt  

Am Markt 10, 21279 Hollenstedt 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist die Einsicht in die Genehmigung während der 

Dienststunden nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 04165-80044 

möglich. 

Samtgemeinde Hollenstedt 

Hauptstraße 15, 21279 Hollenstedt 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist die Einsicht in die Genehmigung während der 

Dienststunden nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 04165-95-30 

möglich. 

Mit Ablauf des 13.01.2022 gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 

Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis 

einschließlich 14.02.2022 von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich 
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beim Landkreis Harburg unter der oben genannten Adresse oder per E-Mail unter 

b.juerges@lkharburg.de angefordert werden.

I 

Genehmigung 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

1. Genehmigungsgegenstand

Nach Maßgabe der eingereichten Antragsunterlagen und der unten aufgeführten 

Nebenbestimmungen und unbeschadet Rechter Dritter, wird der 

Windpark Hollenstedt GmbH & Co KG 

Alte Holtumer Straße 9 

27283 Verden 

die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs 

VESTAS V150 mit einer Nabenhöhe von 125 m, Rotordurchmesser von 150 m, Gesamthöhe 

von 200 m erteilt. 

Standort der Anlagen sind die Grundstücke: 

PLZ, Ort:  21279 Hollenstedt 

Gemarkung: Hollenstedt 

Flur: 10 

Flurstücke: 26, 43/1, 109 und 16/3 

Diese Genehmigung umfasst: 

 Die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs Vestas V 150,

zur Erzeugung von elektrischer Energie, Nennleistung 4,2 MW je Anlage mit einer

Gesamthöhe von 200 m, einem Rotordurchmesser von 150 m, Nabenhöhe 125 m,

inklusive Nebeneinrichtungen

2. Antragsgegenstand

Die eingereichten Antragsunterlagen vom 16.12.2019, eingegangen beim Landkreis 

Harburg am 20.12.2019, letztmalig ergänzt per E-Mail am 09.02.2021, sind Bestandteil 

dieses Genehmigungsbescheides und liegen diesem zugrunde. 

3. Integrierte Genehmigung

Die Genehmigung beinhaltet folgende Entscheidungen: 

 Baugenehmigung nach NBauO

 luftrechtliche Zustimmung nach § 14 LuftVG

Im Übrigen ergeht diese Genehmigung unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die 

nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

4. Erlöschen der Genehmigung

Diese Genehmigung erlischt, wenn 
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 nicht innerhalb von drei Jahren nach Baubeginn die Anlagen in der beantragten und

genehmigten Form in Betrieb genommen werden

oder

 die Anlagen während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben

worden sind. (§ 18 BImSchG).

IX 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erheben. Der Widerspruch ist beim Landkreis Harburg, Schloßplatz 6, 21423 Winsen, 

einzulegen. 

Landkreis Harburg     Winsen (Luhe), 21.12.2021 

Der Landrat 

Abteilung Boden/Luft/Wasser 

Im Auftrag 

Gez. Unterschrift 

Jürges 
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Bekanntmachung des Landkreises Harburg 

Genehmigung gemäß § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage in der  

Gemarkung Ramelsloh 

-Windenergieanlage Seevetal-Ramelsloh-

Der Enertrag AG, Gut Dauerthal, 17291 Dauerthal wurde am 20.12.2021 die Genehmigung 

nach dem BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs 

Vestas V150 erteilt. 

Nachfolgend werden der Genehmigungsgegenstand mit Standort der Anlage, Aussagen zu 

den Antragsunterlagen, der integrierten Genehmigung, Regelungen zum Erlöschen der 

Genehmigung sowie die Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 10 Absatz 7 und 8 BImSchG 

öffentlich bekannt gegeben. Auf die in der vollständigen Genehmigung in Abschnitt II 

aufgeführte Abweichung zur Eintragung notweniger Abstandsflächen, in Abschnitt III 

aufgeführten Genehmigungsvorbehalte, aufschiebende Bedingungen sowie in Abschnitt IV 

aufgeführten Nebenbestimmungen und unter Abschnitt VI aufgeführte Ersetzen des 

gemeindlichen Einvernehmens wird hingewiesen. Der vollständige Genehmigungsbescheid 

(einschließlich Begründung) kann in der Zeit vom 

31.12.2021 bis 13.01.2022 (einschließlich) 

unter dem folgenden Link eingesehen werden:  

https://t1p.de/lgjw4 

Weiterhin liegt der Genehmigungsbescheid (einschließlich Begründung) in dem oben 

genannten Zeitraum auch bei den folgenden Stellen öffentlich aus und kann dort während 

der angegebenen Zeiten von jedermann eingesehen werden: 

Landkreis Harburg 

Kreishaus, Gebäude B, Abteilung Boden/Luft/Wasser, Schloßplatz 6, 21423 Winsen - 

Zimmer B-233 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist die Einsichtnahme in die Genehmigung 

während der Dienststunden nur nach telefonischer Vereinbarung unter 04171/693-9784 

oder 04171-693-7928 möglich. 

Gemeinde Seevetal 

Kirchstraße 11, 21218 Seevetal 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist die Einsicht in die Genehmigung während der 

Dienststunden nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.: 04105-552230 

möglich. 

Gemeinde Stelle 

Unter den Linden 18, 21435 Stelle, 2. OG vor Zimmer Nr. 25 – 26 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist die Einsicht in die Genehmigung während der 

Dienststunden nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.: 04174-61-0 oder per 

E-Mail unter post@gemeindestelle.de möglich.

Mit Ablauf des 13.01.2022 gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 

Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis 

einschließlich 14.02.2022 von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich 
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beim Landkreis Harburg unter der oben genannten Adresse oder per E-Mail unter 

b.juerges@lkharburg.de angefordert werden.

I 

Genehmigung 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

1. Genehmigungsgegenstand

Nach Maßgabe der eingereichten Antragsunterlagen und der unten aufgeführten 

Nebenbestimmungen und unbeschadet Rechter Dritter, wird der 

Enertrag AG 

Gut Dauerthal 

17291 Dauerthal 

die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs 

VESTAS V150 mit einer Nabenhöhe von 125 m, Rotordurchmesser von 150 m, Gesamthöhe 

von 200 m erteilt. 

Standort der Anlage sind die Grundstücke: 

PLZ, Ort:  21220 Seevetal 

Gemarkung: Ramelsloh 

Flur: 2    Flurstück: 116/1 

Flur: 7    Flurstück: 42 (WEA), 43, 44 

Diese Genehmigung umfasst: 

 Die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Vestas V 150, zur

Erzeugung von elektrischer Energie, Nennleistung 4,2 MW mit einer Gesamthöhe von

200 m, einem Rotordurchmesser von 150 m, Nabenhöhe 125 m, inklusive

Nebeneinrichtungen

2. Antragsgegenstand

Die eingereichten Antragsunterlagen vom 20.02.2019, eingegangen beim Landkreis 

Harburg am 20.02.2019, letztmalig ergänzt durch Unterlagen vom 01.11.2021 

(Vereinigungsbaulasten), sind Bestandteil dieses Genehmigungsbescheides und liegen 

diesem zugrunde. 

3. Integrierte Genehmigung

Die Genehmigung beinhaltet folgende Entscheidungen: 

 Baugenehmigung nach NBauO

 luftrechtliche Zustimmung nach § 14 LuftVG

Im Übrigen ergeht diese Genehmigung unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die 

nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

4. Erlöschen der Genehmigung

Diese Genehmigung erlischt, wenn 
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 nicht innerhalb von drei Jahren nach Baubeginn die Anlagen in der beantragten und

genehmigten Form in Betrieb genommen werden

oder

 die Anlagen während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben

worden sind. (§ 18 BImSchG).

X 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erheben. Der Widerspruch ist beim Landkreis Harburg, Schloßplatz 6, 21423 Winsen, 

einzulegen. 

Landkreis Harburg     Winsen (Luhe), 22.12.2021 

Der Landrat 

Abteilung Boden/Luft/Wasser 

Im Auftrag 

Gez. Unterschrift 

Jürges 
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Öffentliche Zustellung 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück des Landkreises Harburg wird öffentlich 

zugestellt (§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 

Niedersächsisches Verwaltungszustellungsgesetz). 

Der Empfänger oder eine von ihm bevollmächtigte Person kann das Schriftstück gegen 

Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle einsehen oder abholen: 

Sollte das Zimmer zu den oben genannten Zeiten vorübergehend nicht besetzt sein, 

wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter in den umliegenden Räumen.  

Ich weise darauf hin, dass durch die öffentliche Zustellung des Schriftstücks Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Bekanntmachung zwei 

Wochen 

vergangen sind. 

Winsen Luhe, den 23.12.2021 

Landkreis Harburg 

Der Landrat 

Im Auftrag 

gez. 

Jarmer 

Datum des Schriftstücks: 
 02.12.2021 

Aktenzeichen: 
20.5- 96490376 

Name und letzte bekannte Anschrift des Empfängers: 

Herr  Maksum Nasuf,  

Neuenburger Str. 30, 28219 Bremen 

Behörde 

Abt./ Betrieb/ Stabsstelle 

Anschrift (ggf. Gebäude): 

Zimmer: 

Landkreis Harburg, der Landrat 

Abt.20, Finanzen (Kreiskasse) 

Gebäude A, Schloßplatz 6, 21423 Winsen (Luhe) 

Büro 127  
Montag bis Donnerstag   von 08:00 Uhr  bis 16:00Uhr  

Freitag     von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Bitte melden Sie sich am Informationsschalter in der 

Eingangshalle Gebäude A an und verlangen nach Herr 
Jarmer 
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60.5 Landkreis Harburg 
Abteilung Bauen 

Bekanntgabe der Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungs-
hofes über die überörtliche Kommunalprüfung „Störfaktoren im Baugenehmi-
gungsverfahren für Mehrfamilienhäuser“ 

Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat im Landkreis Harburg eine überörtliche 
Kommunalprüfung „Störfaktoren im Baugenehmigungsverfahren für Mehrfamilienhäuser“ 
nach dem Nds. Kommunalprüfungsgesetz (NKPG) durchgeführt. 

Die Prüfungsmitteilung vom 24.08.2021 wurde vom Kreistag des Landkreises Harburg in 
seiner Sitzung am 24.11.2021 zur Kenntnis genommen. Nach § 5 Abs. 2 NKPG ist die 
Prüfungsmitteilung nach der Bekanntgabe im Kreistag an sieben Werktagen öffentlich 
auszulegen. 

Die Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes über die überörtli-
che Kommunalprüfung „Störfaktoren im Baugenehmigungsverfahren für Mehrfamilien-
häuser“ liegt in der Zeit vom 10.01.2022 bis 18.01.2022 in Zimmer B-315 der Kreisver-
waltung (Gebäude B), des Landkreises Harburg, Schloßplatz 6, 21423 Winsen (Luhe), 
während der Dienststunden öffentlich aus. 

Aus Gründen der aktuellen Anforderungen an den Infektionsschutz wegen der Corona-
Pandemie ist für die Einsichtnahme eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 
04171-693 614 oder per E-Mail unter Bauen@LKHarburg.de erforderlich. Neben den all-
gemeinen Infektionsschutzregeln gilt für den Aufenthalt in den Gebäuden der Kreisver-
waltung die 3G-Regelung – also Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. 
Um sicherzustellen, dass das Gesundheitsamt die Infektionsketten nachverfolgen kann, 
werden die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher der Kreisverwaltung erfasst 
und unter Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz gespeichert. 

Die Prüfungsmitteilung kann zusätzlich über den folgenden Link eingesehen werden: 

https://t1p.de/60-Mitteilung 

Winsen (Luhe), 23.12.2021 

Im Auftrag  

Fehrow 
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.LANDKREIS 
·HARBURG 

. . DER LANDRAT . 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung Nr. 5/2021 
zur Aufhebung der Allg.emeinverfügungen Nr. 2/2021 uncl Nr. 4/2021 

zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel · · 

Aufgrund Artikel 39 i. V. m. Anhang 'x (Schutzzone) und Artikel 55 i. V. m. Anhang XI 
(Überwachungszone) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission hebe ich 
meine tierseuchenrechtli~hen Allge.meinverfügungen zum Schutz gegen qie Geflügelpest: 

a) Nr. 2/2021 vom 29.11.2021, Amtsblatt Nr. 48b vom 30.11.2021, Seite 1391 ff. und 

b) Nr. 4/2021 vom 20.12.2021, Amtsblatt Nr. 51 vom 23.12.2021, Seit~ 1502 ff. 

mit Wirkung zum 05. Januar 2022 .auf. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Winsen, 2. ?, A'l·.2,4 

Rainer Rempe 
Landrat 

Hinweise: 

a) · Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung Nr. 3/2021 zur Anordnung der 
· Aufstallung von· Geflügel im gesamten Landkreis Harburg bleibt weiterhjri in Kraft.· 

. - . . . .. -

b) Jeder Verdacht der Erkra.nkung auf Geflügelpest ist dem Veterinärdienst unverzüglich 
anzuzeigen. (Anze_igepflicht nach § 4 Tiergesundheitsgesetz) . · · · 

c) Bei Fragen w_enden Sj~ sich an die Abteilung Ordnung ,und Verbrauchersch1,.1tz -
. Tierschutz /Tierseuchen unter der Telefonnummer 04171- 693 466 oder unter 
Tiergesundheit@LKHarburg.de: 

1 

d) · Diese Allgemeinverfügung finden Sie u~ter www.Landkreis-Harburg.de ) 
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Gemeinde Garstedt 
Die Bürgermeisterin 

BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan Nr. 12A „Auetal", 1. Änderung 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

Der Rat der Gemeinde Garstedt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.10.2021 den Be-
bauungsplan Nr. 12A „Auetal", 1. Änderung gemäß § 10 Abs.1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) als Satzung beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
in dem nachstehenden Übersichtsplan durch eine schwarze unterbrochene Linie kenntlich 
gemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 12A „Auetal", 1. Änderung und die Begründung können von jeder-
mann bei der Gemeinde Garstedt, Höllenberg 4a, 21441 Garstedt, während der Öffnungszei-
ten eingesehen werden. 

Außerdem können die Unterlagen im Internet unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://www.landkreis-harburgde/portal/aseiten/b-plan-suche-1000141-20100.html   

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in 
• § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
• § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
• § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel des Abwägungsvorgangs 

nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Garstedt 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei Eintritt der in 
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile durch diesen Bebauungsplan, 
wird hingewiesen. 

Mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Harburg tritt der Bebauungsplan Nr. 12A „Auetal", 1. Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 

Seite 1 von 2 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans 

I. 

Übersichtsplan, genordet (ohne Maßstab) 

Garstedt, 22.12.2021  

7-)  

Christa bieyer 	• 
Bürgermeisterin 
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Satzung
Zur 12. Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung

in der Gemeinde Neu Wulmstorf, Landkreis Marburg,
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 10. 11. 1983

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 52 des Niedersächsischen
Straßengesetzes (NStrG), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der
Gemeinde Neu Wulmstorf in seiner Sitzung am 16. 12.2021 folgende Satzung beschlossen:

§1

§ 4 der Straßenreinigungsgebührensatzung erhält folgende Fassung:

Gebührenhöhe

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßen-Frontlänge 0, 58 Euro."

§2

Der Bürgermeister wird ermächtigt, diese Satzung in der jeweils geltenden Fassung mit
neuem Datum und einer neuer Paragrafenfolge bekanntzumachen sowie Unstimmigkeiten
des Wortlautes zu beseitigen.

§3

Diese Änderungssatzung tritt am 01. 01. 2022 in Kraft.

Neu Wulmstorf, den /C?. Y.?. Jo2.f

Tobias HafWtke
Bürgermeister
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Satzung
zur 13. Änderung der Satzung der Gemeinde Neu Wulmstorf,
Landkreis Marburg, über die Erhebung von Gebühren für die
Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasser-
anlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasser-
anlagen) in der Fassung vom 07. 09. 2000

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) in Verbindung mit den §§ 95 und 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes
(NWG) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), jeweils in
der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf in seiner Sitzung am
16. 12. 2021 folgende Satzung beschlossen:

§1

§ 3 der Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen erhält folgende Fassung:

"(1) Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung

a) aus Hauskläranlagen bei der Regelabfuhrje m3 tatsächlicher Abfuhr

b) aus Mehri<ammer-Absetzgruben und abflusslosen Sammelgruben
je m3 tatsächlich entnommener Abfuhrmenge bei der Regelentleerung

c) in den Fällen der Buchstaben a und b dieses Absatzes werden
für Schlauchüberlängen über 50 m einschließlich eventuell
erforderlicher Zwischenpumpe folgende Zuschläge erhoben:
von 51 - 70 m
von 71 - 90 m
über 90 m

(2) In dem Fall der Buchstaben a und b des Absatzes 1 wird
für die Bedarfsentleerung an Wochentagen, auf Anordnung
der Gemeinde, eine Zulage für jeweils eine Entsorgungsstelle
in Höhe von

an Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie an Feiertagen,
auf Anordnung der Gemeinde, für jeweils eine Entsorgungsstelle
in Höhe von
erhoben.

(3) Für zusätzliche An- und Abfahrt nach zwei bereits unternommenen
Fehlversuchen, die nicht besonders vergütet werden, und die der
Grundstückseigentümer zu vertreten hat, werden Kosten zu den in
Absatz 1 genannten Kosten einschließlich aller Nebenleistungen
in Höhe von jeweils
erhoben.

66, 64  

62, 96  

0, 00  
119, 00  
119, 00  .

0, 00  

238, 00  

71, 40  
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§2

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Satzung in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem
Datum und in neuer Paragrafenfolge bekanntzumachen sowie Unstimmigkeiten des
Wortlautes zu beseitigen.

§3

Diese Änderungssatzung tritt zum 01 .01.2022 in Kraft.

Neu Wulmstorf , den ^. '<3. ^3/1

c^l^
Tobias
Bürgermeister
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Haushaltssatzung der 
Samtgemeinde Salzhausen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Samtgemeinde Salzhausen in der Sitzung am 11 . Oktober 2021 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wird 

1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

1.3 der außerordentlichen Erträge 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweil igen Gesamtbetrag 

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit · 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

§2 

HH-Jahr 2022 

17.029.900 Euro 
16.482.300 Euro 

0 Euro 
0 Euro 

HH-Jahr 2022 

16.626.300 Euro 
15.219.400 Euro 

3.038.300 Euro 
15.826. 700 Euro 

10.960.000 Euro 
140.900 Euro 

30.624.600 Euro 
31.187.000 Euro 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 

für das Haushaltsjahr 2022 auf 10.960.000,-- Euro 
und für das Haushaltsjahr 2023 auf 0,-- Euro 

festgesetzt. 

HH-Jahr 2023 

16.490.300 Euro 
16.564 .000 Euro 

0 Euro 
O Euro · 

HH-Jahr 2023 

16.052.700 Euro 
15.306.500 Euro 

469.800 Euro 
945.400 Euro 

0 Euro 
380.900 Euro 

16.522.500 Euro 
16.632.800 Euro 
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§3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
für das Haushaltsjahr 2022 nicht festgesetzt 

und für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt. 

§4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird 

für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.300.000,- Euro 
und für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.300.000,- Euro 

festgesetzt. 

§5 

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage 
im Haushaltsjahr 2022 auf 51,5 v.H. der Steuerkraftmesszahlen 

und im Haushaltsjahr 2023 auf 51 ,5 v.H. der Steuerkraftmesszahlen 
festgesetzt. 

§6 

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßige Ausgaben nach 
§ 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten überplanmäßige Ausgaben bis zu 1.000,- Euro, darüber 
hinaus 20 % des Haushaltssolls des jeweiligen Produkt-Sachkontos, maximal aber 5.000,- Euro, 
und ·außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 5.000,- Euro als unerheblich. 

Salzhausen, den 11 . Oktober 2021 
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1. 

LANDKREIS 
HARBURG 
DER LANDRAT 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 -
und 2023 der Samtgemeinde Salzhausen 

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 120 Abs. 2 und § 111 Abs. 3 NKomVG i. V . m. § 15 Abs. 6 NFAG 
erfordE;rlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Harburg am 21. Dezember 
2021 unter dem Aktenzeichen 11.10.20.10.- 405 (2022/2023) erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

vom 03. Januar 2022 bi.s 11. Januar 2022 

zur Einsichtnahme bei der Samtgemeinde Salzhausen, Rathausplatz 1, 21376 
Salzhausen 

montags 
dienstags 

mittwochs 
donnerstags 

freitags 

öffentlich aus. 

im Rathaus 

08:30 Uhr - 13:00 Uhr 
07:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
(nur mit Terminvergabe) 
08:30 - 13:00 Uhr 
08:30 Uhr - 13:0Q Uhr und 
15:00 - 18:00 Uhr 
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 
07:00 Uhr - 08:30 Uhr 
(nur mit Terminvergabe) 

Salzhausen, den 21. Dezember 2021 

Der Samtgemeindebü rgermeister 
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